
Gemeinde Sanitz

PROTOKOLL

Ordentliche Sitzung des Klima und Energieausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 15.10.2024
Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr

Sitzungsende: 18:24 Uhr

Anwesend

Vorsitz
Sabine Fink

Ort, Raum: Rathaus, Großer Beratungsraum, Rostocker Straße 19, 18190
Sanitz

Bernd Losand

Mitglieder
Axel Schmidt-Jesse
Andreas Wieg
Martin Manthe
Thomas Ortmann
Tomas Schrambke

Verwaltung
Heike Suckow

Abwesend

Mitglieder
Marvin Zirnsak

Gäste:
keine

entschuldigt
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Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der

Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Änderungsanträge zur Tagesordnung

Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses für Klima und Energie

Wahl des 1. und 2. stellvertretenden Vorsitzenden

Einwohnerfragestunde

2.

3.

4.

5.

Erstellung einer Beschlussvorlage zum Leitbild für den Ausschuss
Klima und Energie

6.

Ausbau der Radewegeinfrastruktur im Gemeindegebiet Sanitz auf
Basis eines Radwegekonzeptes

7.

Planaufstellungsbeschluss B-Plan Nr. 32
"Photovoltaikanlage/Gewerbegebiet Horst" und 5. Änderung des
Flächennutzungsplans

Anfragen und Informationen
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9.
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Protokoll
Öffentlicher Teil

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung,1.
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
Die Bürgervorsteherin eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen und
die Beschlussfähigkeit fest.

Änderungsanträge zur Tagesordnung2.

Es gibt zwei Anträge.
- Erstellung einer Beschlussvorlage zum Leitbild für den Ausschuss Klima u. Energie
- Ausbau der Radwegeinfrastruktur in der Gemeinde Sanitz auf Basis eines Radwegekonzeptes
Beide Änderungen wurden einstimmig beschlossen.
Somit wir die Tagesordnung geändert.

Die Bürgervorsteherin verpflichtet die Mitglieder des Ausschusses Klima u. Energie zur
Verschwiegenheit.

Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses für Klima und Energie
Beschluss: Als Vorsitzender wird Herr Bernd Losand gewählt. Herr Losand nimmt die Wahl
an.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

6 0 0

Wahl des 1. und 2. stellvertretenden Vorsitzenden4.

Beschluss: Als 1. Stellvertreter wurde Herr Thomas Ortmann einstimmig gewählt. In
Abwesenheit, aber mit Einverständnis zur Wahl wurde Herr Marvin Zirnsack einstimmig zum
2. Stellvertreter gewählt.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
6 0 0

Einwohnerfragestunde
keine

5,

Erstellung einer Beschlussvorlage zum Leitbild für den Ausschuss Klima
und Energie

6.

Der AKE hat in seiner letzten Sitzung im Mai 2024 vor der Wahl ein Entwurf des Leitbildes für die
Arbeit des AKE beschlossen. Die neuen Mitglieder des AKE haben derzeit keine Änderungen und
fassen einen Beschluss.
Beschluss: Der Gemeindevertretung wird der Entwurf des Leitbildes zum Beschluss
vorgelegt.
Abstimmungsergebnis:
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Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
6 0 0

Ausbau der Radewegeinfrastruktur im Gemeindegebiet Sanitz auf Basis
eines Radwegekonzeptes

7.

Die Mitglieder des AKE sind sich darüber einig, dass ein Bestandteil Ihrer Arbeit die Erarbeitungeines Radwegekonzeptes sein kann. Hierzu ist die Aufnahme des Radwegebestandes erforderlich
und anschließend die Wertung der möglichen Anbindungen (z. B. Schul- und Sportcampus und
andere).

Beschluss: Die AKE erstellt eine Arbeitsgrundlage mit dem vorhandenen Radwegbestand.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
6 0 0

Planaufstellungsbeschluss B-Plan Nr. 32 BVI24IBOVI120
"Photovoltaikanlage/Gewerbegebiet Horst" und 5. Anderung des
Flächennutzungsplans
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
32 Photovoltaikanlage / Gewerbegebiet Horst" und die 5. Änderung des Flächennutzungsplansder Gemeinde Sanitz.

2. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß 8 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m. 8 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
sowie 5 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung durchzuführen.

3. Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch
den Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Sanitz berührt werden kann, sind gemäß 8 13a Abs. 2
Nr. 1i.V.m. 8 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. sowie 8 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen einzuholen. Sie
sind von der öffentlichen Auslegung zu benachrichtigen.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag zu
schließen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

6 0 0

Anfragen und Informationen
keine

9,

Schriftführung:Vorsitz:

Heike SuckowBernd Losarld
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